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Leo XIII. trat 1878 nach dem Tod seines Vorgängers Pius IX. ein
schwieriges Erbe an. Bevor das Papsttum in der internationalen Politik mit
Autorität in Friedensfragen intervenieren konnte, mussten zuerst die Vor-
aussetzungen dafür gelegt werden, als moralische Autorität von den Staa-
ten wieder akzeptiert zu werden. Der Verlust des Kirchenstaates 1870
hatte dazu geführt, dass die Souveränität, vor allem aber die Völkerrechts-
persönlichkeit des Vatikans nicht nur von Italien offen in Frage gestellt
wurde. Zugleich fand sich das Papsttum aber in zunehmendem Maß befreit
von politischen Rücksichten und konnte unter Leo XIII. als Wächter der
geistlichen Botschaft die moralischen Interessen der Weltgesellschaft im
Blick behalten. Die Hinwendung zu den sozialen Problemen der Arbeiter-
schaft und die daraus resultierende Entwicklung der katholischen Sozial-
lehre in seiner Enzyklika Rerum Novarum (1891) sind eine Folge dieser
Neuausrichtung.3 Hatte sich das Papsttum bis 1870 den Frieden innerhalb
der respublica christiana zur Aufgabe gemacht, nahm Leo XIII. nun die
ganze Völkergemeinschaft in den Blick. Aus dem ins Mittelalter zurückrei-
chenden Anspruch, arbiter mundi im orbis christianorum zu sein, ent-
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wickeln LeO XII und In SEINer Nachfolge ened1i eıInNnen aufT die X 367
Völkergemeinschaft abzielenden, Mmoralisch begründeten Dienst

Frieden
1C 11UTr die europawelte Aufrüstung, Ondern auch den überall In

kuropa grassierenden Nationalismu: betrachteten alle Päapste VOT LeO XII
His ened1i kritisch /war sahen auch 1E Famıilie und Olk als natürlı
che, die Individuen einigende (emeinschaften d. die hohe ertschätzung
erfährt,” ahber die Übersteigerung Uurc den Natienalismus und araus
sultierende Unterminierung des unıversalen Liebesgebotes kritisiert Pius

SCNON VOT Beginn des Ersten Weltkrieges. Gleichwohl der katholı
SscChHen Kırche VOT dem Pontifikat Benedikts jede Sens1ibilität alür, dass
der europäaische Nationalismu: und EXDaNsiONISMUS Zwillinge SiNd, die die
indigenen Völker und ulturen ignorleren und S1E eiInem christlich-euro
aischen /Zivilisatioenskolonilalismus unterwerifen

LeO XII selhst die NOormatıyven Grundlagen e1iner internationalen
RKechtsordnung gelegt und kritisierte das gangıge Völkerrec SEINer Zeit,
we1l das ec des Stärkeren sanktionilert. Zugleic LeO die
maßlose 670 vieler Staaten all, sıch den Besitz anderer einzuverleiben.
Beides re der gigantischen Aufrüstung, die sich dann tatsächlic elf
Jahre ach SEINeEemM 1od 1M Ersten e  jeg entlud Einen Ausweg sah LeO
XII darin, das mittelalterliche e der Eintracht der Fürsten dem
aps aufT der Basıs e1Nes gemeinsamen Rechts (ZUS CoMMuUNeEe wiederher-
zustellen.” Als Schliedsrichter ber den Streitfiragen der Fürsten könnte der
aps iIndende Rechtsurteile aufT der Basıs e1Nes naturrechtlich begründe-
ten Völkerrechts sprechen und dem Frieden den Völkern dienen
Als sıch zeigte, dass dieser Anspruch Ende des 19 Jahrhunderts VOT
den SOUVeranen Staaten, insbesondere VOT Italien, abgelehn wurde, er-
stutzte LeO XII die konzeptionellen Vorschläge, die 899 ZUr Institutiona:
lisierung des Haager Schledshofs Uuhrten In diesem Kontext 1st auch die
Unterstützung pazifistischer Gruppen Uurc die Päpste 1M Ersten e  jeg
einzuordnen AÄAus dem ıllen heraus, das Völkerrec weiliterzuentwik-
keln, Orderite LeO XII die 1M amerikanischen Pazılismus wurzelnde VÖöl
kerrechtsbewegung, eren e1 konstitutiv Iur die Errichtung des
Schledshofs Uurc die Haager Friedenskonferenzen 899 WAar. Damıiıt

John Eppstein: Ihe atholic Tadıll1on and the Law f Nations, London 1935, 3458
Fe20 HIL Apostolisches Sendschreiben Praeclara gratulationis alle Fürsten

und Völker der kErde,9In LeOo HIL Kundschreiben, ammlung, reiburg
1897, 1617 195, 190
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wickeln Leo XIII. und in seiner Nachfolge Benedikt XV. einen auf die ge-
samte Völkergemeinschaft abzielenden, moralisch begründeten Dienst am
Frieden. 

Nicht nur die europaweite Aufrüstung, sondern auch den überall in
Europa grassierenden Nationalismus betrachteten alle Päpste von Leo XIII.
bis Benedikt XV. kritisch. Zwar sahen auch sie Familie und Volk als natürli-
che, die Individuen einigende Gemeinschaften an, die hohe Wertschätzung
erfährt,4 aber die Übersteigerung durch den Nationalismus und daraus re-
sultierende Unterminierung des universalen Liebesgebotes kritisiert Pius
X. schon vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Gleichwohl fehlt der katholi-
schen Kirche vor dem Pontifikat Benedikts XV. jede Sensibilität dafür, dass
der europäische Nationalismus und Expansionismus Zwillinge sind, die die
indigenen Völker und Kulturen ignorieren und sie einem christlich-euro-
päischen Zivilisationskolonialismus unterwerfen. 

Leo XIII. selbst hatte die normativen Grundlagen einer internationalen
Rechtsordnung gelegt und kritisierte das gängige Völkerrecht seiner Zeit,
weil es das Recht des Stärkeren sanktioniert. Zugleich prangerte Leo die
maßlose Gier vieler Staaten an, sich den Besitz anderer einzuverleiben.
Beides führe zu der gigantischen Aufrüstung, die sich dann tatsächlich elf
Jahre nach seinem Tod im Ersten Weltkrieg entlud. Einen Ausweg sah Leo
XIII. darin, das mittelalterliche Ideal der Eintracht der Fürsten unter dem
Papst auf der Basis eines gemeinsamen Rechts (ius commune) wiederher-
zustellen.5 Als Schiedsrichter über den Streitfragen der Fürsten könnte der
Papst bindende Rechtsurteile auf der Basis eines naturrechtlich begründe-
ten Völkerrechts sprechen und so dem Frieden unter den Völkern dienen.
Als sich zeigte, dass dieser Anspruch am Ende des 19. Jahrhunderts von
den souveränen Staaten, insbesondere von Italien, abgelehnt wurde, unter-
stützte Leo XIII. die konzeptionellen Vorschläge, die 1899 zur Institutiona-
lisierung des Haager Schiedshofs führten. In diesem Kontext ist auch die
Unterstützung pazifistischer Gruppen durch die Päpste im Ersten Weltkrieg
einzuordnen: Aus dem Willen heraus, das Völkerrecht weiterzuentwik-
keln, förderte Leo XIII. die im amerikanischen Pazifismus wurzelnde Völ-
kerrechtsbewegung, deren Arbeit konstitutiv für die Errichtung des
Schiedshofs durch die Haager Friedenskonferenzen 1899 war.6 Damit hatte
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362 LeO XII eıInNnen ersten konzeptionellen anmen abgesteckt, In dem die
nachfolgenden Päpste des 20 Jahrhunderts ber TIrmedensethische Fragen
Nac  achten

Pius er nicht erst Jag ach dem Beginn des Ersten Weltkrie
DCS, August 1914, SEINE Stimme; hbereits wiederholt die
Grausamkeiten des russisch-Japanischen Krieges 904/05 angeprangert
WIE auch pazikistische Gruppen 1n kuropa und den USÄA unterstützt.‘ Damıiıt
(010°4 Pius SEINeEemM orgänger Leß AN., der das Anliegen der pazilistisch
gepragten Völkerrechtsbewegung unterstützte, die se1t der Mitte des
19 Jahrhunderts aufT e1nNe Veränderung des bestehenden Völkerrechts hin:
arbeitete Für das apsttum bedeutete den ethisch geforderten
VOT eiInem ec des falt accompli hın eiInem NOrMAalıv begründeten 1N-
ternationalen ec das die großen Völkerrechtstheoretiker der Spani
schen Späatscholastik, FFrancısco de Yıtoria und Suarez anknüpit.

Ungeachtet SEINer prinzipiellen Unterstützung Tüur Österreich-Ungarn
erbien ach dem Mordanschla: aul den Ihronfolger rieft Pius die

Katholiken eltweit dazu auf, Iur den Frieden eien und rieg VeT-
meiden.“ Doch SEINE Katholiken VOT nationaler uphorie epackt
dem Ruf den en efolgt und standen sich aul den Schlachtfeldern

ihren Nationalfarben gegenüber. WEe1 Ochen arau STAr Pius
eiInem Herzinfarkt.

aDS Benedikts Friedensappelle

Kardınal (‚1acomo Chiesa wurde als ened1i 1er Ochen
ach USDBruc des Ersten Weltkrieges ZU aps ewählt. Er WT n_
DE, umgehen Position beziehen Von den amals eltweit 300 11110
NelNn Katholiken WaTrel ZWE1 Drittel gegeneinander In den rieg miıt einbe-

124 Millionen aufT Seliten der Entente, Millionen beli den
Mittelmächten.” ers als erwartet, suchte aps ened1i 1M Ersten
e  jeg e1nNe Haltung der Neutralität segenüber den Kriegsparteien e1N-
zunehmen, die sich jedoch nicht AUS politischen Interessen des Vatikans 1M

alp He en: und Sicherheitspolitik des eiligen Stuhls, VWieshaden
2007, 162

aDS Pius FExhortation Dum Europa Fere Omnis, August 191 4, InN: Harry
Önig (ed.) Principles Tor Peace: Selections Irom Papal Documents Leo XI 1US AIL,
Washington 1943, 124° 125
Konrad Repgen apsttum und Staatenkonflikte 1m Jahrhundert, In Dieftfer ern
dörfer (Hg.) Kirche und Demokratie, Paderborn 1983, 1557 1067, 156
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Leo XIII. einen ersten konzeptionellen Rahmen abgesteckt, in dem die
nachfolgenden Päpste des 20. Jahrhunderts über friedensethische Fragen
nachdachten.

Pius X. erhob nicht erst am Tag nach dem Beginn des Ersten Weltkrie-
ges, am 2. August 1914, seine Stimme; er hatte bereits wiederholt die
Grausamkeiten des russisch-japanischen Krieges 1904/05 angeprangert
wie auch pazifistische Gruppen in Europa und den USA unterstützt.7 Damit
folgt Pius X. seinem Vorgänger Leo XIII., der das Anliegen der pazifistisch
geprägten Völkerrechtsbewegung unterstützte, die seit der Mitte des
19. Jahrhunderts auf eine Veränderung des bestehenden Völkerrechts hin-
arbeitete. Für das Papsttum bedeutete es den ethisch geforderten Wandel
von einem Recht des fait accompli hin zu einem normativ begründeten in-
ternationalen Recht, das an die großen Völkerrechtstheoretiker der Spani-
schen Spätscholastik, Francisco de Vitoria und Suarez anknüpft. 

Ungeachtet seiner prinzipiellen Unterstützung für Österreich-Ungarn
gegen Serbien nach dem Mordanschlag auf den Thronfolger rief Pius X. die
Katholiken weltweit dazu auf, für den Frieden zu beten und Krieg zu ver-
meiden.8 Doch seine Katholiken waren von nationaler Euphorie gepackt
dem Ruf zu den Waffen gefolgt und standen sich auf den Schlachtfeldern
unter ihren Nationalfarben gegenüber. Zwei Wochen darauf starb Pius X.
an einem Herzinfarkt. 

Papst Benedikts Friedensappelle 

Kardinal Giacomo della Chiesa wurde als Benedikt XV. vier Wochen
nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges zum Papst gewählt. Er war gezwun-
gen, umgehend Position zu beziehen: Von den damals weltweit 300 Millio-
nen Katholiken waren zwei Drittel gegeneinander in den Krieg mit einbe-
zogen: 124 Millionen auf Seiten der Entente, 64 Millionen bei den
Mittelmächten.9 Anders als erwartet, suchte Papst Benedikt im Ersten
Weltkrieg eine Haltung der Neutralität gegenüber den Kriegsparteien ein-
zunehmen, die sich jedoch nicht aus politischen Interessen des Vatikans im
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Washington DC 1943, 124?125.
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1C aufT die weltpolitische Lage begründen ass Iraditionell stand die Väa- 61%
tikanische Diplomatie der etfzten katholischen Schutzmacht, dem Habsbur:
gCer e1i1c Österreich-Ungarn nahe, das als Ollwer den sSlIawısch-Or-
thodoxen Machtanspruch USSIands Uurc die Unterstützung Serbilens
aufT dem an und Zu eispie In (alizien angesehen wurde Der all
kan eın Interesse daran, dass Russland das zerfallende OsmaNnIısche
e1i1c beerben, In Konstantinopel e1N Oströmisches yZzanz mi1t eiInem „OT-
thodoxen Vatikan“ aulierstenen lassen und den geistlichen Einflluss
gunsten der Orthodoxen Kırchen verschieben könnte. “ Natalie Renoton
Beine zıl1ert AUS eiInem AasSsZıke VOT 917 „l l’empire defunt des
avaıt Freussı Obteniır la domination de Constantinople, patriarche auralıt
ofe NOMM: DOUT V1 AÄAvec le 1OM de patriarche de Byzance 11 seraıt
devenu la [Oo1s le chef supreme de LOUTes les Eglises Orjentales i le errYT1-
hle acdlversaljre du ontife romaın ‚11 Tankreic und England hatten die [US-
ischen Ambitionen aul Konstantinopel jedoch bereits 915 1M 1C aul
ihre Interessen aufT dem an und 1M ahen stien gebremst. E1IN WEE17€e -
[e6585 Interesse des atUkans Jag In der LÖsSUuNg der Jahre alten „Römischen
Frage“ ach dem Völkerrechtlichen Status der Magerel estie des Kırchen
STAATS und der aran ängenden rage ach der Unabhängigkeit des aps
(UuMmMsSs VOT Italien Ooder e1ner anderen politischen ac Die Streitigkeiten

das Kirche-Staat-Verhältnis In Tankreic und talıen SOWIE Bismarcks
VO  = Kulturkampf hatten e1ner ühlung des Ver  1SSes ZUr

Entente und e1ner Annäherung die Achsenmächte geführt. “ nNter die
SET1 politischen Umständen erschien den Achsenmächten aps Benedikts
Neutralıität In diesem rieg Och unverständlicher als der Entente Diese
erwartelie VO  = aps e1nNe klare Haltung die Aggressionspolitik
Deutschlands und Österreich-Ungarns.

Unmittelbar ach SEINer Wahl hat sich aps ened1 entschieden
den rieg geste und 1n SEINer Antrittsenzyklika Beatissimi

Apostolorum (1 November 1914 eiınen Verhandlungsfrieden gefordert.
Ungeschminkt beschreihbt der aps die Grausamkeit des Krieges und bıttet
die Regierenden Frieden Tüur die Völker

„Überall bletet sıch dem Auge das entsetzliche Bild des Krieges, und
Sibt Jjetzt aum EIWAas anderes, W2S der enschen Sinnen und racnten be

10 RKoberto MOorozZZO ROocca: Benedetto Constantinopoli: Tu eTa neutralitä?,
In ( ristianesimo ne STOT1Aa (Bologna 1993), 3/57384
Natalie Kenofon-Beine: La Oolombe ei les tranchees. Les Ves de DalxX de Benoi1t

pendant la Tanı Guerre, Parıis 2004;, Ö4; uellennachweis dort In Fußnote
12 John PolHard. Ihe Papacy In [WO (338 VWars: enedI1ic| and 1US ql compared, InN:

Totalitarian Movements and politica religions, Vol i} Issue 3,
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Blick auf die weltpolitische Lage begründen lässt. Traditionell stand die va-
tikanische Diplomatie der letzten katholischen Schutzmacht, dem Habsbur-
ger Reich Österreich-Ungarn nahe, das als Bollwerk gegen den slawisch-or-
thodoxen Machtanspruch Russlands – durch die Unterstützung Serbiens
auf dem Balkan und zum Beispiel in Galizien – angesehen wurde. Der Vati-
kan hatte kein Interesse daran, dass Russland das zerfallende osmanische
Reich beerben, in Konstantinopel ein oströmisches Byzanz mit einem „or-
thodoxen Vatikan“ auferstehen lassen und so den geistlichen Einfluss zu-
gunsten der orthodoxen Kirchen verschieben könnte.10 Natalie Renoton-
Beine zitiert aus einem Faszikel von 1917: „Si l’empire défunt des tsars
avait réussi à obtenir la domination de Constantinople, un patriarche aurait
été nommé pour cette ville. Avec le nom de patriarche de Byzance il serait
devenu à la fois le chef suprême de toutes les Églises orientales et le terri-
ble adversaire du pontife romain.“11 Frankreich und England hatten die rus-
sischen Ambitionen auf Konstantinopel jedoch bereits 1915 im Blick auf
ihre Interessen auf dem Balkan und im Nahen Osten gebremst. Ein weite-
res Interesse des Vatikans lag in der Lösung der 50 Jahre alten „Römischen
Frage“ nach dem völkerrechtlichen Status der mageren Reste des Kirchen-
staats und der daran hängenden Frage nach der Unabhängigkeit des Papst-
tums von Italien oder einer anderen politischen Macht. Die Streitigkeiten
um das Kirche-Staat-Verhältnis in Frankreich und Italien sowie Bismarcks
Abkehr vom Kulturkampf hatten zu einer Abkühlung des Verhältnisses zur
Entente und einer Annäherung an die Achsenmächte geführt.12 Unter die-
sen politischen Umständen erschien den Achsenmächten Papst Benedikts
Neutralität in diesem Krieg noch unverständlicher als der Entente: Diese
erwartete vom Papst eine klare Haltung gegen die Aggressionspolitik
Deutschlands und Österreich-Ungarns. 

Unmittelbar nach seiner Wahl hat sich Papst Benedikt XV. entschieden
gegen den Krieg gestellt und in seiner Antrittsenzyklika Ad Beatissimi
Apostolorum (1. November 1914) einen Verhandlungsfrieden gefordert.
Ungeschminkt beschreibt der Papst die Grausamkeit des Krieges und bittet
die Regierenden um Frieden für die Völker: 

„Überall bietet sich dem Auge das entsetzliche Bild des Krieges, und es
gibt jetzt kaum etwas anderes, was der Menschen Sinnen und Trachten be-
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10 Vgl. Roberto Morozzo della Rocca: Benedetto XV e Constantinopoli: fu vera neutralità?,
in: Cristianesimo nella storia 14 (Bologna 1993), 375?384.

11 Natalie Renoton-Beine: La colombe et les tranchées. Les tentatives de paix de Benoît
XV pendant la Grande Guerre, Paris 2004, 84; Quellennachweis dort in Fußnote 3.

12 John Pollard: The Papacy in Two World Wars: Benedict XV and Pius XII compared, in:
Totalitarian Movements and political religions, Vol 2 (2001), Issue 3, 83?96, 85.



364 SC.  1 Die rößten und blühendsten Völker haben ZUuU chwert gegrif-
fen; WAS under daher, dass sie, wohlausgerüstet miıt den schrecklichen
Mitteln, welche die heutige Kriegskuns eriunden hat, mi1t rücksichtsloser
arte sich X  10 niederzuringen suchen Überall 1od und Zerstörung:;
täglich wird die Erde aufs Neue mi1t Blut geträan und edeckt miıt den Lel
bern der Oftfen und Verwundeten Wer sollte lauben, dass diejenigen, die

sehr gegeneinander erbittert sieht, Kınder e1Nes gemeinsamen
Stammvaters, Jräger derselben atur, Gülieder derselben menschlichen Ge
meinschaft sind?364  schäftigt. Die größten und blühendsten Völker haben zum Schwert gegrif-  fen; was Wunder daher, dass sie, wohlausgerüstet mit den schrecklichen  Mitteln, welche die heutige Kriegskunst erfunden hat, mit rücksichtsloser  Härte sich gegenseitig niederzuringen suchen. Überall Tod und Zerstörung;  täglich wird die Erde aufs Neue mit Blut getränkt und bedeckt mit den Lel-  bern der Toten und Verwundeten. Wer sollte glauben, dass diejenigen, die  man so sehr gegeneinander erbittert sieht, Kinder eines gemeinsamen  Stammvaters, Träger derselben Natur, Glieder derselben menschlichen Ge-  meinschaft sind? ... Wir beschwören daher aus Herzensgrund diejenigen,  welche das Zepter führen und die Staaten beherrschen, zu bedenken, wie-  viel Blut und Tränen schon vergossen, und darum sich zu beeilen, den Völ-  kern die erhabenen Segnungen des Friedens wiederzugeben  . Mögen  also, so bitten Wir, die auf uns hören, in deren Händen die Geschicke der  Völker ruhen. Es stehen ihnen ja andere Wege offen, es gibt andere Mittel,  «13  verletzte Rechte wiederherzustellen.  1914 war in ganz Europa erwartet worden, dass der Krieg bis Weih-  nachten vorbei sein werde. Nachdem sich die deutsche Offensive im No-  vember 1914 an der Marne festgelaufen hatte und die französische Früh-  jahrsoffensive als Antwort auf die Offensive des Vorjahres gescheitert war,  war der blutige Stellungskrieg in vollem Gang. In Benedikts Beschreibung  des Krieges im Sommer 1915 als einem „entsetzlichen Gemetzel, das seit ei-  nem Jahr Europa entehrt“'* und einer „dunklen Tragödie menschlichen Has-  ses und Verrücktheit“'* wird die Wirklichkeit offen ausgesprochen, die sich  Europas Hauptstädte noch nicht eingestehen wollten. Seine Anregung eines  zweitägigen Waffenstillstands, um die Gefallenen zu beerdigen, verhallt. Für  den 10. Januar 1915 ordnete Papst Benedikt an, in allen katholischen Kir-  chen einen allgemeinen Sühn- und Bitttag abzuhalten, um den Frieden zu er-  flehen.  Während er die Grausamkeit des Krieges zum Missfallen aller Seiten  offen anspricht, vermeidet es Benedikt, sich „mit der päpstlichen Autorität  «16  und  in die Auseinandersetzungen der Kriegsparteien einzumischen  schweigt zu dem deutschen Überfall auf Belgien genauso wie zur russi-  schen Besetzung Galliziens. Als Vertreter Christi sei er für alle Menschen  13  Benedikt XV: Ad Beatissimi Apostolorum, in: Arnold Struker (Hg.): Die Kundgebungen  14  Papst Benedikts XV. zum Weltfrieden, Freiburg 1917, 6728, 8 ff.  Benedikt XV.: Apostolische Mahnung an die kriegführenden Völker und ihre Oberhäup-  ter, 28. Juli 1915, in: Struker (Hg.), Die Kundgebungen 49?54, 51.  15  Ebd.  16  Konrad Repgen: Die Außenpolitik der Päpste im Zeitalter der Weltkriege, in: Handbuch  der Kirchengeschichte Bd. VII, Freiburg i. Br. 1979, 367 96, 41.  ÖR 63 (8/2014)Wır beschwören er AUS Herzensgrund diejenigen,
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13verletzte Rechte wiederherzustellen
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Nachten vorbei sSe1InNn werde Nachdem sich die eutische ()MMiensive 11 No
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schäftigt. Die größten und blühendsten Völker haben zum Schwert gegrif-
fen; was Wunder daher, dass sie, wohlausgerüstet mit den schrecklichen
Mitteln, welche die heutige Kriegskunst erfunden hat, mit rücksichtsloser
Härte sich gegenseitig niederzuringen suchen. Überall Tod und Zerstörung;
täglich wird die Erde aufs Neue mit Blut getränkt und bedeckt mit den LeI-
bern der Toten und Verwundeten. Wer sollte glauben, dass diejenigen, die
man so sehr gegeneinander erbittert sieht, Kinder eines gemeinsamen
Stammvaters, Träger derselben Natur, Glieder derselben menschlichen Ge-
meinschaft sind? … Wir beschwören daher aus Herzensgrund diejenigen,
welche das Zepter führen und die Staaten beherrschen, zu bedenken, wie-
viel Blut und Tränen schon vergossen, und darum sich zu beeilen, den Völ-
kern die erhabenen Segnungen des Friedens wiederzugeben … Mögen
also, so bitten Wir, die auf uns hören, in deren Händen die Geschicke der
Völker ruhen. Es stehen ihnen ja andere Wege offen, es gibt andere Mittel,
verletzte Rechte wiederherzustellen.“13

1914 war in ganz Europa erwartet worden, dass der Krieg bis Weih-
nachten vorbei sein werde. Nachdem sich die deutsche Offensive im No-
vember 1914 an der Marne festgelaufen hatte und die französische Früh-
jahrsoffensive als Antwort auf die Offensive des Vorjahres gescheitert war,
war der blutige Stellungskrieg in vollem Gang. In Benedikts Beschreibung
des Krieges im Sommer 1915 als einem „entsetzlichen Gemetzel, das seit ei-
nem Jahr Europa entehrt“14 und einer „dunklen Tragödie menschlichen Has-
ses und Verrücktheit“15 wird die Wirklichkeit offen ausgesprochen, die sich
Europas Hauptstädte noch nicht eingestehen wollten. Seine Anregung eines
zweitägigen Waffenstillstands, um die Gefallenen zu beerdigen, verhallt. Für
den 10. Januar 1915 ordnete Papst Benedikt an, in allen katholischen Kir-
chen einen allgemeinen Sühn- und Bitttag abzuhalten, um den Frieden zu er-
flehen.

Während er die Grausamkeit des Krieges zum Missfallen aller Seiten
offen anspricht, vermeidet es Benedikt, sich „mit der päpstlichen Autorität
in die Auseinandersetzungen der Kriegsparteien einzumischen“16 und
schweigt zu dem deutschen Überfall auf Belgien genauso wie zur russi-
schen Besetzung Galliziens. Als Vertreter Christi sei er für alle Menschen
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13 Benedikt XV: Ad Beatissimi Apostolorum, in: Arnold Struker (Hg.): Die Kundgebungen
Papst Benedikts XV. zum Weltfrieden, Freiburg 1917, 6?28, 8 ff.

14 Benedikt XV.: Apostolische Mahnung an die kriegführenden Völker und ihre Oberhäup-
ter, 28. Juli 1915, in: Struker (Hg.), Die Kundgebungen 49?54, 51.

15 Ebd.
16 Konrad Repgen: Die Außenpolitik der Päpste im Zeitalter der Weltkriege, in: Handbuch

der Kirchengeschichte Bd. VII, Freiburg i. Br. 1979, 36?96, 41.



da und habe ‚Kinder' aul allen NSeiten der Kriegsparteien, Iür die erant- 369
WOrtiung er MUSSE der aps auf das gemeinsame Band des Glau
bens achten, NIC aul das Irennende der widerstreitenden Interessen KOon
rad Kepgen zufolge enedi eigentlich eine andere Wahl als die
trikte Neutralität, da unweigerlich Partei TUr e1ine €e1{e ergrei-
len mMmMUussen Aus der OS1UON der Neutralitä: heraus konnte dann alle Sel
tien Friedensverhandlungen auiruien MiIt seiNer nüchternen Art rın
enedi die emotionale Nationalbegeisterung Beginn des Krieges
allerdings N1IC Urc lelimenr 1L1USS er sich den Vorwuri gefallen Jassen,
M1t seinen Friedenspredigten die Moralische Widerstandskraft lähmen
Zugleic WIES enedi die Völker und ihre Kegilerungen SCHON 191 darauftf
hin, dass Koniliktaustragung Urc rieg NIC alternativlos IsSt und SCNON die
urzel Kriege 1n sich rag „Man SaBCc NIC.  ‚} dass der ungeheure KOon
Tlikt NIC ohne die (G(Gewaltmacht der allen beigelegt werden kann Man
asse das Orhaben gegenseitiger Vernichtung Tallen! Man bedenke, dass Na-
tionen N1IC sterben; sedemütigt und unterdrückt, S1Ee€ knirschend
das aufgezwungene Joch, 1Ndes S1e SEINE Abschüttelung vorbereiten und
Hass und acC VON Geschlecht Geschlecht weiterverbreiten al

Mit SEINeEer Neutralität und Antikriegshaltung konnte der aps al ge
sichts des verbreiteten Nationalismus Nıcht einmal 1n den katholischen KIr-
chen der kriegsbeteiligten Staaten entscheidenden Einflluss ausüuben uch
Tüur die katholischen 1SCNOTEe 1n Deutschlan: die Legitimität des TIEe-
SCS aul deutscher Seite offenkundig nicht hinterfragen. Die Position des
Fuldaer 1SCNOIS Ose amılan 1n SEINeEemM Hirtenbrie VOT 916 Ist keine
Einzelmeinung 1M Episkopat, WE schre1i „Unsere apferen, es
mutigen Oldaten tellen sich WIEe e1nNe lebendige auer dem AÄAnsturm der
FeindeLda und habe ‚Kinder‘ auf allen Seiten der Kriegsparteien, für die er Verant-  365  wortung trage. Daher müsse der Papst auf das gemeinsame Band des Glau-  bens achten, nicht auf das Trennende der widerstreitenden Interessen. Kon-  rad Repgen zufolge hatte Benedikt eigentlich keine andere Wahl als die  strikte Neutralität, da er sonst unweigerlich Partei für eine Seite hätte ergrei-  fen müssen. Aus der Position der Neutralität heraus konnte er dann alle Sei-  ten zu Friedensverhandlungen aufrufen. Mit seiner nüchternen Art dringt  Benedikt gegen die emotionale Nationalbegeisterung am Beginn des Krieges  allerdings nicht durch. Vielmehr muss er sich den Vorwurf gefallen lassen,  mit seinen Friedenspredigten die moralische Widerstandskraft zu lähmen.  Zugleich wies Benedikt die Völker und ihre Regierungen schon 1915 darauf  hin, dass Konfliktaustragung durch Krieg nicht alternativlos ist und schon die  Wurzel neuer Kriege in sich trägt: „Man sage nicht, dass der ungeheure Kon-  flikt nicht ohne die Gewaltmacht der Waffen beigelegt werden kann. Man  lasse das Vorhaben gegenseitiger Vernichtung fallen! Man bedenke, dass Na-  tionen nicht sterben; gedemütigt und unterdrückt, ertragen sie knirschend  das aufgezwungene Joch, indes sie seine Abschüttelung vorbereiten und  Hass und Rache von Geschlecht zu Geschlecht weiterverbreiten.  417  Mit seiner Neutralität und Antikriegshaltung konnte der Papst ange-  sichts des verbreiteten Nationalismus nicht einmal in den katholischen Kir-  chen der kriegsbeteiligten Staaten entscheidenden Einfluss ausüben. Auch  für die katholischen Bischöfe in Deutschland war die Legitimität des Krie-  ges auf deutscher Seite offenkundig nicht zu hinterfragen. Die Position des  Fuldaer Bischofs Josef Damian in seinem Hirtenbrief von 1916 ist keine  Einzelmeinung im Episkopat, wenn er schreibt: „Unsere tapferen, todes-  mutigen Soldaten stellen sich wie eine lebendige Mauer dem Ansturm der  Feinde entgegen; ... Wer könnte denn auch gleichgültig den Riesenkampf  verfolgen, in dem um so hohe Güter gestritten wird, in dem die Entschei-  dung fallen soll über die vornehmste Bedingung der dauernden Wohlfahrt  unseres geliebten deutschen Vaterlandes, nämlich über seine Freiheit und  Unabhängigkeit?“'® Durchgängig interpretieren die deutschen Bischöfe den  Krieg als ein Geschehen, in dem nicht die politische Führung Deutschlands  als Verantwortungsträger in den Blick genommen wird, sondern Gott als  Akteur auf Seiten des deutschen Volkes: er habe seinem Volk für den Abfall  17  18  Benedikt XV., Apostolische Mahnung, 52.  Hirtenbrief des Bischofs Joseph Damian von Fulda, in: Hirtenbriefe des deutschen Epi-  skopats anlässlich der Fastenzeit, Paderborn 1916, 75?88, 75.  19  Vgl. Heinz Hürten: Die katholische Kirche im Ersten Weltkrieg, in: Wolfgang Michalka  (Hg.): Der Erste Weltkrieg. Wirkung, Wahrnehmung, Analyse, München 1994,  725?735, 731.  ÖR 63 (3/2014)Wer könnte denn auch gleichgültig den RiesenkampTf
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rieg als 1n Geschehen, 1n dem nicht die politische Führung Deutschlands
als Verantwortungsträger 1n den 1C wird, Oondern Ott als
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da und habe ‚Kinder‘ auf allen Seiten der Kriegsparteien, für die er Verant-
wortung trage. Daher müsse der Papst auf das gemeinsame Band des Glau-
bens achten, nicht auf das Trennende der widerstreitenden Interessen. Kon-
rad Repgen zufolge hatte Benedikt eigentlich keine andere Wahl als die
strikte Neutralität, da er sonst unweigerlich Partei für eine Seite hätte ergrei-
fen müssen. Aus der Position der Neutralität heraus konnte er dann alle Sei-
ten zu Friedensverhandlungen aufrufen. Mit seiner nüchternen Art dringt
Benedikt gegen die emotionale Nationalbegeisterung am Beginn des Krieges
allerdings nicht durch. Vielmehr muss er sich den Vorwurf gefallen lassen,
mit seinen Friedenspredigten die moralische Widerstandskraft zu lähmen.
Zugleich wies Benedikt die Völker und ihre Regierungen schon 1915 darauf
hin, dass Konfliktaustragung durch Krieg nicht alternativlos ist und schon die
Wurzel neuer Kriege in sich trägt: „Man sage nicht, dass der ungeheure Kon-
flikt nicht ohne die Gewaltmacht der Waffen beigelegt werden kann. Man
lasse das Vorhaben gegenseitiger Vernichtung fallen! Man bedenke, dass Na-
tionen nicht sterben; gedemütigt und unterdrückt, ertragen sie knirschend
das aufgezwungene Joch, indes sie seine Abschüttelung vorbereiten und
Hass und Rache von Geschlecht zu Geschlecht weiterverbreiten.“17

Mit seiner Neutralität und Antikriegshaltung konnte der Papst ange-
sichts des verbreiteten Nationalismus nicht einmal in den katholischen Kir-
chen der kriegsbeteiligten Staaten entscheidenden Einfluss ausüben. Auch
für die katholischen Bischöfe in Deutschland war die Legitimität des Krie-
ges auf deutscher Seite offenkundig nicht zu hinterfragen. Die Position des
Fuldaer Bischofs Josef Damian in seinem Hirtenbrief von 1916 ist keine
Einzelmeinung im Episkopat, wenn er schreibt: „Unsere tapferen, todes-
mutigen Soldaten stellen sich wie eine lebendige Mauer dem Ansturm der
Feinde entgegen; … Wer könnte denn auch gleichgültig den Riesenkampf
verfolgen, in dem um so hohe Güter gestritten wird, in dem die Entschei-
dung fallen soll über die vornehmste Bedingung der dauernden Wohlfahrt
unseres geliebten deutschen Vaterlandes, nämlich über seine Freiheit und
Unabhängigkeit?“18 Durchgängig interpretieren die deutschen Bischöfe den
Krieg als ein Geschehen, in dem nicht die politische Führung Deutschlands
als Verantwortungsträger in den Blick genommen wird, sondern Gott als
Akteur auf Seiten des deutschen Volkes: er habe seinem Volk für den Abfall
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17 Benedikt XV., Apostolische Mahnung, 52.
18 Hirtenbrief des Bischofs Joseph Damian von Fulda, in: Hirtenbriefe des deutschen Epi-

skopats anlässlich der Fastenzeit, Paderborn 1916, 75?88, 75.
19 Vgl. Heinz Hürten: Die katholische Kirche im Ersten Weltkrieg, in: Wolfgang Michalka

(Hg.): Der Erste Weltkrieg. Wirkung, Wahrnehmung, Analyse, München 1994,
725?735, 731.



366 VOT Glaube und Sitten den rieg als „Zeit der Heimsuchung“ auferlegt. ”
Ungeachtet ihrer Aufrufe Umkehr und Buße angesichts des Krieges und
SEINer Leiden unterstutzten die katholischen 1SCNOTEe den Patriotismus SO
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Ist dafur oroß.‘  6ZU
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Beendigung des Krieges beitragen wollte  24

Der Plan ZUF strukturellen Überwindung des Kriegs
Im Sommer 191 sab der aps SEINE vormalige Zurückhaltung aufT und

entschied sich angesichts der allgemeinen Kriegsmüdigkeit e1ner Frie-
densinitiative, die ach entsprechender diplomatischer Vorbereitung

August 017/ veröffentlicht wurde .“ enedi begründete die en
digkeit e1Nes sofortigen Wafftfenstillstands und den Beginn VOT Verhandlun:
gEeN AUS den ImMmMensen Verlusten aufT allen Seiten dem Stellungskrieg, der
Uurc den Einsatz VOT Giftgas e1nNe HIis 1n ungekannte Brutalisierung e '
Tahren atte, dem U-Bootkrieg, dem Völkermord den Armeniern 9015
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von Glaube und Sitten den Krieg als „Zeit der Heimsuchung“ auferlegt.19

Ungeachtet ihrer Aufrufe zu Umkehr und Buße angesichts des Krieges und
seiner Leiden unterstützten die katholischen Bischöfe den Patriotismus. So
schrieb der Kölner Kardinal Felix von Hartmann: „Unendlich Großes steht
auf dem Spiele; der Bestand und die Freiheit des Vaterlandes. Kein Opfer
ist dafür zu groß.“20

Es dauerte noch gut fünfzehn Jahre, bis der damalige Münchener Kar-
dinal und ehemalige Feldpropst Michael Faulhaber seinen Weg von patrio-
tischen Predigten zu Benedikts XV. Friedenskonzept fand.21 So verhallten
Papst Benedikts zahlreiche Aufrufe und Ansprachen nicht nur in Deutsch-
land ebenso wie seine diskreten Vermittlungsversuche, mit denen er zur
Beendigung des Krieges beitragen wollte.22

Der Plan zur strukturellen Überwindung des Kriegs

Im Sommer 1917 gab der Papst seine vormalige Zurückhaltung auf und
entschied sich angesichts der allgemeinen Kriegsmüdigkeit zu einer Frie-
densinitiative, die nach entsprechender diplomatischer Vorbereitung am
1. August 1917 veröffentlicht wurde.23 Benedikt begründete die Notwen-
digkeit eines sofortigen Waffenstillstands und den Beginn von Verhandlun-
gen aus den immensen Verlusten auf allen Seiten: dem Stellungskrieg, der
durch den Einsatz von Giftgas eine bis dahin ungekannte Brutalisierung er-
fahren hatte, dem U-Bootkrieg, dem Völkermord an den Armeniern 1915
sowie der weltweiten Ausdehnung auf vierzig kriegsbeteiligte Staaten wa-
ren bereits Millionen Menschen zum Opfer gefallen. Die folgenden Kern-
punkte enthielt sein Schreiben „Dès les début“:

1. eine Vereinbarung aller Staaten über eine gleichzeitige und gegen-
seitige Abrüstung nach zu vereinbarenden Regeln und Garantien auf
das niedrigst mögliche Maß;

2. alle Staaten sollten wechselseitig auf Reparationen verzichten, um
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20 Hirtenbrief des Erzbischofs Felix von Hartmann: Starkmut und Hoffnung in der Kriegs-
zeit, in: Hirtenbriefe des deutschen Episkopats anlässlich der Fastenzeit, Paderborn
1916, 1?8, 7.

21 Vgl. Johann Klier: Von der Kriegspredigt zum Friedensappell. Erzbischof Michael von
Faulhaber und der Erste Weltkrieg, München 1991.

22 Vgl. John F. Pollard: The Unknown Pope. Benedict XV (1914?1922) and the Pursuit of
Peace, London 1999, 117?123.

23 Vgl. Benedikt XV.: Dès les début, in: Struker (Hg.), Die Kundgebungen, 72?79. Vgl.
auch Ralph Rotte: Die Außen- und Friedenspolitik des Heiligen Stuhls, 164?169. 



gegenseltige Schuldzuweisungen vermeiden; 367
alle esetizien (‚eblete Ollten zurückgegeben werden; insbesondere
die SOuveränıtät des neutralen elgiens sollte VOT Deutschlan: WI@e-
der hergeste werden Die eseizien (Geblete Tankreichs MmMuUussten
ehbenso zurückgegeben werden WIEe die VOT der Entente eseizien
Kolonien Deutschlands sic!) Alle JTienen Jerritorilalstreitigkeiten
zwischen Italien und Österreich Ooder zwischen Deutschlan: und
Frankreich Ollten aufT dem Verhandlungswege gelöst werden eNe-

Aufforderung 1n diesem Zusammenhang, „den Bestrebungen
der Völker echnung (ZU) Lragen und selegentlich einmal die Son
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zx4

A
enedt. ÄV., Des les ebut,
enedt. Pacem Del 1  9 IN: Arfthur t7/Frigitta Von Alen (Hg.) e Katholische
SO71aldoktrin In ihrer geschichtlichen Entfaltung. 1ne ammlung päpstlicher Ooku:
ente VOIN Jahrhundert His In die Gegenwart, 4, Aachen 19706, 26/072691,
2885

20

AF
enedt. Beatissimi, IN: Struker (Hg.), e Kundgebungen, 0728,

RKichard Camp. [I[he Papal deology f SOC1a] Keform. study In historical develo-
pement (118/8? 19067), Leiden 19069,

28 enedt. ÄV., Pacem Del 1  9 7886

63 (3/201 4)

gegenseitige Schuldzuweisungen zu vermeiden;
3. alle besetzten Gebiete sollten zurückgegeben werden; insbesondere
die Souveränität des neutralen Belgiens sollte von Deutschland wie-
der hergestellt werden. Die besetzten Gebiete Frankreichs müssten
ebenso zurückgegeben werden wie die von der Entente besetzten
Kolonien Deutschlands (sic!). Alle offenen Territorialstreitigkeiten
zwischen Italien und Österreich oder zwischen Deutschland und
Frankreich sollten auf dem Verhandlungswege gelöst werden. Bene-
dikts Aufforderung in diesem Zusammenhang, „den Bestrebungen
der Völker Rechnung (zu) tragen und gelegentlich einmal die Son-
derinteressen dem Gesamtwohl der großen menschlichen Gemein-
schaft an(zu)passen“24, kann nur als Ohrfeige für den Egoismus der
europäischen Monarchen verstanden werden.

4. Schließlich schlägt Papst Benedikt die Institutionalisierung einer
verpflichtenden Schiedsgerichtsbarkeit vor, auf die nun noch ge-
nauer eingegangen wird.

Der Vorschlag zur Errichtung einer Schiedsgerichtsbarkeit ist im Kon-
text eines Konzeptes zur Errichtung einer internationalen Ordnung zu se-
hen, das Benedikt vorstellt. Er greift Vorschläge seines Vor-Vorgängers Leo
XIII. auf, in dessen Staatssekretariat er als junger Monsignore mitgearbeitet
hatte und mit dessen Kardinalstaatssekretär Rampolla er eng befreundet
war. Benedikt kannte Leos Konzept einer internationalen wertgebundenen
Rechtsordnung, konnte dort ansetzen und es weiter entwickeln. 

Die „Völker sind durch ein natürliches Band gegenseitiger Abhängig-
keit wie gegenseitigen Wohlwollens miteinander verbunden“25 schreibt Be-
nedikt XV. 1920 in seiner Friedensenzyklika „Pacem Dei“. Diese Einheit
ist nach Benedikt nicht bloß funktional, sondern schöpfungstheologisch be-
gründet. Alle Menschen sind „Kinder eines gemeinsamen Stammvaters,
Träger derselben Natur?, Brüder, „die den einen Vater im Himmel ha-
ben“26. Diese gemeinsame Basis ist durch den Weltkrieg wenn nicht zer-
stört, so doch in den Grundfesten gefährdet.27 Um sich künftig gegen Krieg
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24 Benedikt XV., Dès les début, 77 f.
25 Benedikt XV.: Pacem Dei 16, in: Arthur Utz/ Brigitta von Galen (Hg.): Die Katholische

Sozialdoktrin in ihrer geschichtlichen Entfaltung. Eine Sammlung päpstlicher Doku-
mente vom 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart, Bd. 4, Aachen 1976, 2876?2891,
2885.

26 Benedikt XV.: Ad Beatissimi, in: Struker (Hg.), Die Kundgebungen, 6?28, 9.
27 Vgl. Richard L. Camp: The Papal Ideology of Social Reform. A study in historical develo-

pement (1878?1967), Leiden 1969, 36.
28 Benedikt XV., Pacem Dei 18, 2886 f.



u2Ö6iele schützen, schlägt ened1i e1nNe „Vereinigung der Völker VOIL;, „ U
die Te1inel e1Nes jeden chützen und die UOrdnung der menschlichen
(Gesellsc bewahren  u2‘—) Diese „vereinten Natienen  &b (nationese
raetiS} könnten sıch der Kırche als dem „Vollkommene(n) Urbild e1ner
unıversalen Gesellschaf (societas universalis orlentlieren, sowoNnl be
züglich des Urdnungsprinzips als auch der Institutionen, da die Kırche
enschen auch 1n zeitlichen Dingen zusammenT:  ren könne.” enedi
e  1 dies mi1t eiInem erwels aufT die historischen Leistungen der KIr-
che 1n der Formung des christlichen Europas 1M Mittelalter. Grundlage der
VOT ened1i vorgeschlagenen Völkergemeinschaft 1NUSS die „mMoralische
ac des Rec se1n, die „die Stelle der materiellen (Gewalt der
len tritt“ .“ ened1i entwickelt SeE1N Verständnis internationale Rechts
nicht explizit; linden sich eher prinzipielle ussagen WIE die, dass auch
Staaten die ur der menschlichen Person anerkennen müssen.““

/wischenstaatlicher Konfliktaustrag Urc. internationale
Gerichtsbarkeit

ONMKTEe zwischen den Staaten Ollten künftig Uurc e1N Schiedsge-
richt und nicht Uurc Streitkräfte d  n werden.“” Nun kannte eNe-
dikt natürlich das freiwillige Schledsverfahren der ersien Haager Frie-
denskonferenz VOT 18699, den Haager Schliedshofl. Im Unterschie
diesem bereits eyistierenden Schiedsgerichtshof estand ened1i jedoch
aul „Testzulegende(n) Sicherungen gegenüber dem aat, der sıch weigern
sollte, die internationalen Fragen dem Schiedsgerichte unterwerlien
Oder SEINE Entscheidungen anzunehmen  “ Mit dieser Forderung e1iner oblı
gatorischen Schiedsgerichtsbarkeit wlüurde die SOuveränität der Staaten 1n
ZWE1 Punkten eingeschränkt: Erstens Oordert ened1i den erzic aufT das
lreie Kriegsführungsrecht. Die Staaten waren künftig verplflichtet, Streiti{ra:
gEeN VOT das Schiedsgericht Lragen. Der bisher Zu berkommenen Ver:
ständnis staatlicher SOuveränıtät sehörende Rückgriff aufT militärische Ge
alt ZUr Durchsetzung politischer lele wWware ihnen verwehrt. Und
Zzweıltens sollen die Staaten e1nNe Autorität akzeptieren, die Streit zwischen
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zu schützen, schlägt Benedikt eine „Vereinigung der Völker“28 vor, „um so
die Freiheit eines jeden zu schützen und die Ordnung der menschlichen
Gesellschaft zu bewahren“29. Diese „vereinten Nationen“ (nationes foede-
raetis) könnten sich an der Kirche als dem „vollkommene(n) Urbild einer
universalen Gesellschaft“ (societas universalis) orientieren, sowohl be-
züglich des Ordnungsprinzips als auch der Institutionen, da die Kirche
Menschen auch in zeitlichen Dingen zusammenführen könne.30 Benedikt
bekräftigt dies mit einem Verweis auf die historischen Leistungen der Kir-
che in der Formung des christlichen Europas im Mittelalter. Grundlage der
von Benedikt vorgeschlagenen Völkergemeinschaft muss die „moralische
Macht des Rechts“ sein, die an „die Stelle der materiellen Gewalt der Waf-
fen tritt“.31 Benedikt entwickelt sein Verständnis internationalen Rechts
nicht explizit; es finden sich eher prinzipielle Aussagen wie die, dass auch
Staaten die Würde der menschlichen Person anerkennen müssen.32

Zwischenstaatlicher Konfliktaustrag durch internationale
Gerichtsbarkeit 

Konflikte zwischen den Staaten sollten künftig durch ein Schiedsge-
richt und nicht durch Streitkräfte ausgetragen werden.33 Nun kannte Bene-
dikt XV. natürlich das freiwillige Schiedsverfahren der ersten Haager Frie-
denskonferenz von 1899, den Haager Schiedshof. Im Unterschied zu
diesem bereits existierenden Schiedsgerichtshof bestand Benedikt jedoch
auf „festzulegende(n) Sicherungen gegenüber dem Staat, der sich weigern
sollte, die internationalen Fragen dem Schiedsgerichte zu unterwerfen
oder seine Entscheidungen anzunehmen“. Mit dieser Forderung einer obli-
gatorischen Schiedsgerichtsbarkeit würde die Souveränität der Staaten in
zwei Punkten eingeschränkt: Erstens fordert Benedikt den Verzicht auf das
freie Kriegsführungsrecht. Die Staaten wären künftig verpflichtet, Streitfra-
gen vor das Schiedsgericht zu tragen. Der bisher zum überkommenen Ver-
ständnis staatlicher Souveränität gehörende Rückgriff auf militärische Ge-
walt zur Durchsetzung politischer Ziele wäre ihnen verwehrt. Und
zweitens sollen die Staaten eine Autorität akzeptieren, die Streit zwischen
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29 Benedikt XV., Pacem Dei 18, 2887.
30 Benedikt XV., Pacem Dei 19, 2889.
31 Benedikt XV., Dès le début, 75.
32 Vgl. Benedikt XV., Ad Beatissimi, 13f.
33 Benedikt XV., Dès le début, 76.



ihnen unabhängig VO  = ıllen der streitenden Staaten entscheidet und 369
diese Entscheidung auch durchsetzt. Deswegen Ordert enedikt, Sicherun-
DE gegenüber dem aa festzulegen, der sich weıligern sollte, die NISCHNEeI
dung des Schiedsgerichts anzunehmen.“”“ Allerdings entwickelt ened1i
keinen Vorschlag, WIE diese Durchsetzungsgewalt der Völkergemeinschaft
dann aUsSseNen sollte

aps LeO 899 das Amt des Schledsrichters ber die Streitigkeli-
ten der Völker aufgrun: SEINES päpstlichen AÄAmtsverständnisses Iur sıch
amlert. Jedoch Einspruch der ächte sgescheitert. Wie SINg Be
nedikt miıt dieser Erfahrung um? Er verstand sich als „Interpret und
Bewahrer des ewlgen Gesetzes  u35. Er ahnt das „Gesetz der 1e des
Evangeliums“” all, das „1INM gleicher Weise WIEe Tüur die einzelnen auch Tüur die
Staaten und Völker E3 Silt. Von er s1eht enedi als „eine der wich-
tUlgsten Aufgaben des Papstes  &b all, „ZU erklären, dass VOT nNiıemand und NI1€e-
mals AUS irgendwelchem Grunde die Gerechtigkeit verletzt werden ar
Dies, Sagl 9015 dem ardinalskollegium, „erklären WITr auch en
und Irei und verurteilen mi1t aller Schärfe alle Rechtsverletzungen, 17N-
Iner 1E begangen worden sind“>”. Ollte ened1i 1Un 1n die Streitigkeli-
ten der Staaten unmiıttelbar eingreifen? ESs hat Tast den Anschein, dass
dies wollte, WEl VOT sich Sagl „Wir haben Uns SOZUSdagETN miıtten ZW1-
SscChHen die kriegführenden Völker WIEe e1N alter zwischen SEINE In Streit X
atenen Kınder geworfen undihnen unabhängig vom Willen der streitenden Staaten entscheidet und  369  diese Entscheidung auch durchsetzt. Deswegen fordert Benedikt, Sicherun-  gen gegenüber dem Staat festzulegen, der sich weigern sollte, die Entschei-  dung des Schiedsgerichts anzunehmen.““ Allerdings entwickelt Benedikt  keinen Vorschlag, wie diese Durchsetzungsgewalt der Völkergemeinschaft  dann aussehen sollte.  Papst Leo hatte 1899 das Amt des Schiedsrichters über die Streitigkei-  ten der Völker aufgrund seines päpstlichen Amtsverständnisses für sich re-  klamiert. Jedoch war er am Einspruch der Mächte gescheitert. Wie ging Be-  nedikt XV. mit dieser Erfahrung um? Er verstand sich als „Interpret und  Bewahrer des ewigen Gesetzes““°, Er mahnt das „Gesetz der Liebe des  Evangeliums“ an, das „in gleicher Weise wie für die einzelnen auch für die  Staaten und Völker  436  gilt. Von daher sieht Benedikt es als „eine der wich-  tigsten Aufgaben des Papstes“ an, „zu erklären, dass von niemand und nie-  mals aus irgendwelchem Grunde die Gerechtigkeit verletzt werden darf?.  Dies, so sagt er 1915 dem Kardinalskollegium, „erklären wir auch offen  und frei und verurteilen mit aller Schärfe alle Rechtsverletzungen, wo im-  mer sie begangen worden sind“”’, Wollte Benedikt nun in die Streitigkei-  ten der Staaten unmittelbar eingreifen? Es hat fast den Anschein, dass er  dies wollte, wenn er von sich sagt: „Wir haben Uns sozusagen mitten zwi-  schen die kriegführenden Völker wie ein Vater zwischen seine in Streit ge-  ratenen Kinder geworfen und ... sie beschworen, auf das Vorhaben gegen-  seitiger Vernichtung zu verzichten  . Leider wurde Unsere väterliche  Mahnung bis heute nicht gehört, und der Krieg mit all seinen Schrecken  wütet weiter.“”® Benedikt muss erfahren, dass die Staaten „seinen Bitten  ... widerstehen“ und „sein wiederholter Ruf zum Frieden den gewünsch-  ten Erfolg nicht erzielt hat  “.39  Damit macht er eine vergleichbare Erfahrung  wie Leo XIII.: Er muss feststellen, dass er zwar zur Streitbeendigung aufru-  fen kann, aber über die Autorität zur Beendigung des Streites nicht verfügt  34  Ebd. Der Weltkrieg lässt sich nach Benedikt jedoch so nicht beenden. Hier müssen die  Staaten sich zu einem Kompromissfrieden durchringen. Vgl. Benedikt XV.: Apostolische  Mahnung, 49?54.  35  Benedikt XV.: Allokution im Konsistorium vom 22.1.1915, in: Struker (Hg.), Die Kund-  gebungen, 38?43, 39.  36  37  Benedikt XV., Pacem Dei 16, 2885.  38  Benedikt XV., Allokution im Konsistorium vom 22.1.1915, 39.  Benedikt XV.: Schreiben an den Kardinalvikar von Rom, 4.3.1916, in: Struker (Hg.):  Die Kundgebungen, 60, 65, 61.  39  Ebd.  ÖR 63 (3/2014)S1E beschworen, aufT das Vorhaben
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Mahnung His eute nicht sehört, und der rieg miıt seiINen Schrecken
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ihnen unabhängig vom Willen der streitenden Staaten entscheidet und
diese Entscheidung auch durchsetzt. Deswegen fordert Benedikt, Sicherun-
gen gegenüber dem Staat festzulegen, der sich weigern sollte, die Entschei-
dung des Schiedsgerichts anzunehmen.34 Allerdings entwickelt Benedikt
keinen Vorschlag, wie diese Durchsetzungsgewalt der Völkergemeinschaft
dann aussehen sollte. 

Papst Leo hatte 1899 das Amt des Schiedsrichters über die Streitigkei-
ten der Völker aufgrund seines päpstlichen Amtsverständnisses für sich re-
klamiert. Jedoch war er am Einspruch der Mächte gescheitert. Wie ging Be-
nedikt XV. mit dieser Erfahrung um? Er verstand sich als „Interpret und
Bewahrer des ewigen Gesetzes“35. Er mahnt das „Gesetz der Liebe des
Evangeliums“ an, das „in gleicher Weise wie für die einzelnen auch für die
Staaten und Völker“36 gilt. Von daher sieht Benedikt es als „eine der wich-
tigsten Aufgaben des Papstes“ an, „zu erklären, dass von niemand und nie-
mals aus irgendwelchem Grunde die Gerechtigkeit verletzt werden darf?.
Dies, so sagt er 1915 dem Kardinalskollegium, „erklären wir auch offen
und frei und verurteilen mit aller Schärfe alle Rechtsverletzungen, wo im-
mer sie begangen worden sind“37. Wollte Benedikt nun in die Streitigkei-
ten der Staaten unmittelbar eingreifen? Es hat fast den Anschein, dass er
dies wollte, wenn er von sich sagt: „Wir haben Uns sozusagen mitten zwi-
schen die kriegführenden Völker wie ein Vater zwischen seine in Streit ge-
ratenen Kinder geworfen und … sie beschworen, auf das Vorhaben gegen-
seitiger Vernichtung zu verzichten … Leider wurde Unsere väterliche
Mahnung bis heute nicht gehört, und der Krieg mit all seinen Schrecken
wütet weiter.“38 Benedikt muss erfahren, dass die Staaten „seinen Bitten
… widerstehen“ und „sein wiederholter Ruf zum Frieden den gewünsch-
ten Erfolg nicht erzielt hat“.39 Damit macht er eine vergleichbare Erfahrung
wie Leo XIII.: Er muss feststellen, dass er zwar zur Streitbeendigung aufru-
fen kann, aber über die Autorität zur Beendigung des Streites nicht verfügt
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34 Ebd. Der Weltkrieg lässt sich nach Benedikt jedoch so nicht beenden. Hier müssen die
Staaten sich zu einem Kompromissfrieden durchringen. Vgl. Benedikt XV.: Apostolische
Mahnung, 49?54. 

35 Benedikt XV.: Allokution im Konsistorium vom 22.1.1915, in: Struker (Hg.), Die Kund-
gebungen, 38?43, 39.

36 Benedikt XV., Pacem Dei 16, 2885. 
37 Benedikt XV., Allokution im Konsistorium vom 22.1.1915, 39.
38 Benedikt XV.: Schreiben an den Kardinalvikar von Rom, 4.3.1916, in: Struker (Hg.):

Die Kundgebungen, 60‚ 65, 61.
39 Ebd.



S/Ü und 1E inm VOT den Staaten auch Nıcht zugestanden wird
Der eiNnzurichtende internaticnale Schiedsgerichtshof solle, SCNrel

4Wened1i dann 1917, „nNach vereinbarenden Oormen atıg werden
und olglic aul dem KONsens der Staaten aufbauen enedi zieht dAa-
miıt die Konsequenz AUS der ehnung der dee SEINES Vorgängers, der das
Amt des Schledsrichters Iur den aps reklamiert und damıiıt SCHNON
Friedenszeiten Einspruch der ächte gescheitert Diese WaTrel
der bereit, die obligatorische Schiedsgerichtsbarkeit Och den aps als
Schliedsrichter akzeptieren. Dem apsttum 1e die ethischen Grundla:
gEeN obligatorischer Schiedsgerichtsbarkeit aufzuzeigen und die Staaten ZUr

aldigen Einführung mahnen AÄAngesichts der atsache, dass die Staaten
überhaupt nicht aran dachten, sich In Streitiragen dem aps er-
werlfen und ZWE1 Drittel der Katholiken sich 1M rieg gegenüberstanden,
sab Tüur enedi der VOT inhm 1M e  1eg SEW.  en strikten
Neutralität „eigentlich keine ON kreien realistischen Alternativen  u41 Die
kriegführenden Kegierungen, darüber Wr sich aps ened1i 1M Klaren,
würden e1N unmittelbares päapstliches Eingreifen ZUr Konfliktlösung In der
ON kreien Lage lange als Beschränkung ihrer Souveräniıtät ablehnen,
WIE SIE Och hoflffen konnten, ihre Kriegsziele erreichen Die USA WaTrel
1M pri 017/ In den rieg eingetreten und ehnten die päpstliche Frie-
densinitiative mi1t dem Hinweis ab, dass das /iel dieses Krieges sel, „die
lIreien Völker der Welt VOT der Bedrohung e1ner sewaltigen Milıtärmacht

befreien, die Uurc e1nNe unverantwortliche Regierung geleite wird, die
1M Geheimen e1nNe Weltherrscha plane «42 Mit dieser Regierung
Deutschlands ONnNne keinen Verhandlungsfrieden seben Nachdem sıch
die übrigen Entente-Mächte dieser Haltung angeschlossen hatten, die
päapstliche Friedensinitiative 1M an verlaufen

ach Lage der inge konnte ened1i Tüur die auer des Krieges
1Ur ZUuU Frieden mahnen, die Grundlagen e1ner Friedensordnung aulzel-
gEeN und angesichts der beschriebenen Verhältnisse Uurc zanhlreiche Aurf:
rufe Kollekten und Hilfswerke die Kriegsfolgen Tüur Betroffene indern
Von daher WE1S der Kırche die Aufgabe des barmherzigen Samarıiters
Z ‚13  urc diese erke der christlichen Wohltätigkeit” ZUr Versöh
nung““ und „ZUTF Wiederherstellung der Offentlichen Ordnung  44 beizutra-
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und sie ihm von den Staaten auch nicht zugestanden wird. 
Der einzurichtende internationale Schiedsgerichtshof solle, schreibt

Benedikt dann 1917, „nach zu vereinbarenden Normen“40 tätig werden
und folglich auf dem Konsens der Staaten aufbauen. Benedikt XV. zieht da-
mit die Konsequenz aus der Ablehnung der Idee seines Vorgängers, der das
Amt des Schiedsrichters für den Papst reklamiert hatte und damit schon zu
Friedenszeiten am Einspruch der Mächte gescheitert war. Diese waren we-
der bereit, die obligatorische Schiedsgerichtsbarkeit noch den Papst als
Schiedsrichter zu akzeptieren. Dem Papsttum blieb, die ethischen Grundla-
gen obligatorischer Schiedsgerichtsbarkeit aufzuzeigen und die Staaten zur
baldigen Einführung zu mahnen. Angesichts der Tatsache, dass die Staaten
überhaupt nicht daran dachten, sich in Streitfragen dem Papst zu unter-
werfen und zwei Drittel der Katholiken sich im Krieg gegenüberstanden,
gab es für Benedikt XV. zu der von ihm im Weltkrieg gewählten strikten
Neutralität „eigentlich keine konkreten realistischen Alternativen“41. Die
kriegführenden Regierungen, darüber war sich Papst Benedikt im Klaren,
würden ein unmittelbares päpstliches Eingreifen zur Konfliktlösung in der
konkreten Lage so lange als Beschränkung ihrer Souveränität ablehnen,
wie sie noch hoffen konnten, ihre Kriegsziele zu erreichen. Die USA waren
im April 1917 in den Krieg eingetreten und lehnten die päpstliche Frie-
densinitiative mit dem Hinweis ab, dass es das Ziel dieses Krieges sei, „die
freien Völker der Welt von der Bedrohung einer gewaltigen Militärmacht
zu befreien, die durch eine unverantwortliche Regierung geleitet wird, die
im Geheimen eine Weltherrschaft plane …“42. Mit dieser Regierung
Deutschlands könne es keinen Verhandlungsfrieden geben. Nachdem sich
die übrigen Entente-Mächte dieser Haltung angeschlossen hatten, war die
päpstliche Friedensinitiative im Sande verlaufen. 

Nach Lage der Dinge konnte Benedikt XV. für die Dauer des Krieges
nur zum Frieden mahnen, die Grundlagen einer Friedensordnung aufzei-
gen und angesichts der beschriebenen Verhältnisse durch zahlreiche Auf-
rufe zu Kollekten und Hilfswerke die Kriegsfolgen für Betroffene lindern.
Von daher weist er der Kirche die Aufgabe des barmherzigen Samariters
zu, um „durch diese Werke der christlichen Wohltätigkeit“ zur Versöh-
nung43 und „zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung“44 beizutra-
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40 Benedikt XV., Dès le début, 76.
41 Konrad Repgen: Papsttum und Staatenkonflikte im 20. Jahrhundert, 157.
42 Zitiert nach: Casimir Hermann Baer (Hg.): Der Völkerkrieg. Eine Chronik der Ereig-

nisse seit dem 1. Juli 1914, Bd. 26, Stuttgart 1921, 66.
43 Vgl. Benedikt XV., Pacem Dei 6, in: Utz/Galen, 2877. 
44 Benedikt XV., Pacem Dei 14, in: Utz/Galen, 2883. 
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Interessanterweise lınden sich aber zentrale Überlegungen Benedikts
ZUr strukturellen Kriegsüberwindung Uurc Staatensolidarıität und ZUr

Schiedsgerichtsbarkeit In Woodrow Wilsons Konzept e1ner League of Natt-
ONNS wieder, die ZUr ründung des Völkerbundes ührten.” /u e1iner Frie-
densordnung Tüur die /Zeit ach dem Ende des Krieges sehört ach ened1i
X die ONMKTEe zwischen Staaten aufT der Basıs des Völkerrechts FeEDU-
lieren, ohne dass die treitschlichtung dem elleDnen der Staaten Uunterwor-
len 1st: e1nNe obligatorische internationale Schiedsgerichtsbarkeit SOWIE Ver-
einbarungen ZUr Durchsetzung der Schiedssprüche. Diese Überlegungen
aben nNichts VONN ihrer 113verloren

A's Gerhard Beestermöller: He Völkerhundsidee Leistungsfähigkeit und Trenzen der
Kriegsächtung Urc Staatensolidarität, Stuttgart 1995, 143 I; vgl Heinz-Gerhard JUs'
enAoven Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 205
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gen. 
Interessanterweise finden sich aber zentrale Überlegungen Benedikts

XV. zur strukturellen Kriegsüberwindung durch Staatensolidarität und zur
Schiedsgerichtsbarkeit in Woodrow Wilsons Konzept einer League of Nati-
ons wieder, die zur Gründung des Völkerbundes führten.45 Zu einer Frie-
densordnung für die Zeit nach dem Ende des Krieges gehört nach Benedikt
XV., die Konflikte zwischen Staaten auf der Basis des Völkerrechts zu regu-
lieren, ohne dass die Streitschlichtung dem Belieben der Staaten unterwor-
fen ist: eine obligatorische internationale Schiedsgerichtsbarkeit sowie Ver-
einbarungen zur Durchsetzung der Schiedssprüche. Diese Überlegungen
haben nichts von ihrer Aktualität verloren.
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45 Vgl. Gerhard Beestermöller: Die Völkerbundsidee. Leistungsfähigkeit und Grenzen der
Kriegsächtung durch Staatensolidarität, Stuttgart 1995, 143 ff; vgl. Heinz-Gerhard Jus-
tenhoven: Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 205?217.


